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Kulturförderung - Zuschuss für die Staufer Festspiele Göppingen 
gGmbH 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Verwaltungsausschuss bewilligt für 2018 eine Einzelförderung an die Staufer 
Festspiele Göppingen gGmbH in Höhe von max.15.000 € zur Defizitabdeckung.   
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Antrag 
Mit Mail vom 29.11.2017 hat die Staufer Festspiele Göppingen gGmbH einen 
Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro zur Unterstützung für die Aufführung „Die 
Zauberflöte“ im September 2018 beantragt.  
 
Begründet wird der Antrag mit einem Defizit von 160.000 Euro, das durch 
Sponsoreneinnahmen, Spenden und Zuschüssen zu finanzieren ist. Der Antrag ist 
im Wortlaut Anlage zur nichtöffentlichen Beratungsunterlage für die 
Vorberatung im Verwaltungsausschuss (BU 2018/114).  
 
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 29.06.2018 hat  Herr Intendant 
Alexander Warmbrunn als Vertreter der Staufer Festspiele Göppingen gGmbH, die 
Bedeutung der Förderung durch den Landkreis für die Festspiele dargelegt und 
Fragen dazu aus der Mitte des Gremiums beantwortet. 
 
Hintergrund 
In der Sitzung am 02.12.2016 hat der Verwaltungsausschuss eine Einzelförderung 
für die Staufer Festspiele Göppingen gGmbH in Höhe von 15.000 Euro beschlossen 
(siehe hierzu Beratungsunterlage 2016/233). Gleichzeitig wurde die Verwaltung 
beauftragt, Richtlinien für eine Kulturförderung aufzustellen.  
 
Die Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Kulturförderrichtlinien hat erstmals am 
18.12.2017 getagt. Eine weitere für den 20.02.2018 geplante Sitzung wurde 
abgesagt. Die Zurückstellung dieses Themas erfolgte im Hinblick auf die nicht 
abschließend geklärte Finanzierungssituation der Großprojekte (VVS-Vollintegration, 
Neubau der Klinik am Eichert). Ziel war es, in der aktuellen Situation keine weiteren 
Freiwilligkeitsleistungen in Richtlinien festzulegen.  
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Kulturförderrichtlinien gibt es daher nach wie vor nicht, d.h. eine Unterstützung für 
die Staufer Festspiele Göppingen gGmbH ist nur im Wege einer Einzelfallent-
scheidung durch das Gremium möglich. 
 
Kriterien, die für eine Einzelfallförderung sprechen: 

 Die Veranstaltung ist von überregionaler Bedeutung („Leuchtturm für den 
Landkreis“) 

 Veranstaltung wird überwiegend durch ehrenamtliches Engagement getragen 

 Co-Förderung durch die Stadt Göppingen und Förderung durch das Land. 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
Die Verwaltung begrüßt das Engagement der Staufer Festspiele Göppingen gGmbH 
im Landkreis. Die Verwaltung könnte sich vorstellen, die Staufer Festspiele 
Göppingen gGmbH 2018 nochmals zu unterstützen und zwar in derselben Höhe wie 
im Jahr 2017, d.h. 15.000 Euro, zur Defizitabdeckung zu gewähren. 
 
Die Finanzierungsgrundlagen und Kostenaufstellung sind vorzulegen, die 
Einzelförderung erfolgt ausschließlich zur nachschüssigen Defizitabdeckung. 
  
Gleichzeitig müsste gegenüber der Staufer Festspiele Göppingen gGmbH aber klar 
kommuniziert werden,  dass der Landkreis im Hinblick auf andere Finanzierungs- 
themen eine Förderung für die kommenden Jahre derzeit nicht in Aussicht stellen 
kann.  
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine Einzelförderung der Staufer Festspiele gGmbH.   
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Die Finanzierung eines Einzelzuschusses als Freiwilligkeitsleistung könnte über 
eingesparte Mittel aus freiwilligen Aufgaben aus dem Jahr 2017 erfolgen. Originäre 
Haushaltsmittel sind im Haushalt 2018 nicht eingeplant. Folgekosten entstehen 
durch die Einzelförderung nicht. 

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft von Kunst und Kultur      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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